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8. Die Berufszugehörigkeit der Grossräte.

Die Berufszugehörigkeit der Grossräte der einzelnen Fraktionen lässt
einen Riickschluss auf die Zusammensetzung der Wählermassen zu. Die
im Wahlgang 1934 gewählten Grossräte verteilen sich auf die Berufs- und
Erwerbsgruppen wie folgt (die in Klammern beigefügten Zahlen beziehen
sich auf den Wahlgang 1930)1):

Bauern-,
Gewerbe-

und
Sozial-
demo-

Frci-
sinnig-
demo-

Biirger- kratisclie kratische

Selbständig Erwerbende
Landwirte:

Eigentümerlandwirt

partei

«« (88)

Partei Partei

Kalho-
lische

Volkspartei lleimat-
wehr

Schweizerischer

,,Par- Freiwirt-
tei- schaftslose"

bund

fi (8) 21 (29) 11 (11) y (-) 1 (1) — (-)
Total

130(137)

ohne Nebenberuf 50 — 1 2 3 1 — 57
mit Nebenberuf 4 — — — — — — 4

Pächter 2 — — 1 — — 3

Gewerbetreibende :
Handwerksmeister und
Bauunternehmer 12 1 6 1 — — 20
Kaufleute 3 1 2 — — — — 6
Wirte und Hoteliers 4 — 2 2 — — — 8

Fabrikanten 3 — 4 2 — — 9

Freie Berufe:
Fürsprecher und Notare 5 4 5 1 — — 15
Aerzte und Tierärzte 3 — 1 2 — — — 6
Architekten u. Geometer 2 — — — — — 2

Unselbständig Erwerbende 13 (13) 73 (61) 11 (12) -(1) _ (_) _ (-) i (-) 93

Eidgenössische und S.B.B.¬
Beamte und Angestellte — 14 1 _ — 15

SchulVorsteher u. Lehrer 8 15 1 — — 24
Hauptamtl. Gemeindepräs.

und Gemeinderäte 3 3 2 -— — 8

Uebrige Gemeindeangest.
inkl. Gemeindeschreiber 1 6 1 — _ — 8

Sekretäre, Angestellte u.
Redaktoren 1 14 4 —

'
* i 20

Konsum- und
Genossenschaftsverwalter und
Angestellte — 4 — — 4

Privatbahn-Beamte und
-Angestellte — 1 — — __ 1

Uebrige Privatangestellte
und Arbeiter — 15 2 — ' — 17

Pensionierte — 1 -— — 1

Total 101 79 32 11 3 1 i 228

9 Aenderungen gegenüber dem Zustand aus dem Wahlgang infolge
Rücktrittes oder Nichtannahme der Wahl sind nicht berücksichtigt.
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Der Anteil der selbständig Erwerbenden ist durch die Neuwahl
sowohl absolut wie relativ kleiner geworden. Es entspricht das auch der
bestehenden Verschiebung in den sozialen Schichten der bernischen
Bevölkerung. Rund 55 % der Grossräte sind selbständig erwerbend. Bei
der letzten Legislaturperiode betrug ihr Anteil noch 60 %. Der Anteil
der unselbständig Erwerbenden beträgt bei der sozialdemokratischen Partei

92 % (1930 88 %), bei der freisinnig-demokratischen Partei 34 %
(30 %), bei der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei 13 % (13 %). Die
katholische Volkspartei, die Heimatwehr und die Partei der „Parteilosen"
werden ausschliesslich durch Selbständige und der Freiwirtschaftsbund
durch „Unselbständige" vertreten.

Es ist nicht notwendig, dass die berufliche Schichtung der bernischen
Grossräte mit derjenigen des Volkes übereinzustimmen hat, denn der
bernische Grosse Rat ist nicht eine berufsständische Vertretung, sondern
eine politische Körperschaft. Die vorstehende Aufstellung zeigt aber, dass

in ihm alle Haupterwerbszweige der bernischen Volkswirtschaft vertreten

sind.
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